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Anordnung 
zur Änderung der Anordnung 

über die Berechnung planmäßiger Industriepreis
änderungen bei der Durchführung des 

Jahresvolkswirtschaftsplanes 
und des Staatshaushaltsplanes für das Jahr 1970

vom 10. März 1970

Die Anordnung vom 10. Dezember 1909 über die Be
rechnung planmäßiger Industriepreisänderungen bei 
der Durchführung des Jahresvolkswirtschaftsplanes 
und des Staatshaushaltsplanes für das Jahr 1970 
(GBl. II S. 621) wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

§ 1
Zu g 3 Abs. 3 der Anordnung:

Die Betriebe können die Auswirkungen der Vorstu
fenpreisänderungen bei neuen und grundlegend weiter
entwickelten Erzeugnissen durch statistische Neben
rechnungen erfassen und bei der Ermittlung der finan
ziellen Verpflichtungen gegenüber dem Staat unter 
folgenden Bedingungen eliminieren:
— Der Preis der neuen und grundlegend weilerent

wickelten Erzeugnisse wird guf der Basis der be
triebsindividuellen kalkulationsfähigen Kosten zu 
neuen Materialpreisen kalkuliert.

— Es wurde kein höherer Gewinnzuschlag kalkuliert 
oder andere Methoden der Kalkulation gemäß 
2. Richtlinie* angewendet, um das Preisniveau der 
eigenen Erzeugnisse, unabhängig von den Vorslufen- 
preisänderungen, konstant zu halten.

§ 2

§9 der Anordnung wird um folgenden Abs. 4 ergänzt:
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für alle volkseigenen 

Betriebe, soweit sie noch nicht nach dem Prinzip der

* 2. Richtlinie vom 1. März 1909 zur Einführung des fonds
bezogenen Industriepreises und der staatlichen normativen 
Regelung für die planmäßige Senkung von Industriepreisen
ln den Jahren 1999 1970 (GBl. II Nr. 31 S. 218)

Eigenerwirtschaftung der Mittel arbeiten. Diese Be
triebe haben die Investitionsverbilligungen aus Preis
änderungen gemäß § 10 Abs. 3 an den Staatshaushalt 
abzuführen.

§3
Die Anlage 2 zur vorstehenden Anordnung erhält 

folgende Fassung:
Erzeugnispositionen*, für die gemäß § 5 Abs. 1 der An
ordnung die Angabe der vergleichbaren alten Preise 
durch die Lieferbetriebe entfällt.
Nummer der 
Erzeugnis
position

0864 Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren,
Knöpfe

0868 Verpackungen, Transport- und Lager-
hilfsmittel aus Holz und Holzwerk- 
stoffen

0884 Verpackungspapier

0893 Erzeugnisse der polygraphischen Indu
strie

0901 Tierhaare
0972 Sack- und Verpackungsgewebe
0990 Elastische und unelastische Bänder und

Litzen, Posamenten und Flechterzeug
nisse, Handstrickzwirne, Näh-, Stopf-, 
Stick- und Häkelgarne und Zwirne

1085 Erzeugnisse der Kultur- und Bürsten
industrie

— Bautechnische Projeklierungsleistun-
gen**

• Nomenklatur der Erzeugnispositionen zur Ermittlung der
ökonomischen Planinformationen für die Industriepreispla-
nting im Perspektivplanzeitraum 1971-1975 vom 30. September
1908 (Sonderdruck Nr. 597 des Gesetzblattes)

** Anordnung Nr. Pr. 39 vom 18. Dezember 1908 über die
Inkraftsetzung der Anordnung über Preise für bau technische
Projektierungsleislungen der volkseigenen Wirtschaft (GBl. II
1909 Nr. 1 S. 7)


